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18. IX . 12 
X I  Z R  344/11

2.
28. IX . 12 
V  Z R  251/11

3.
2. X . 12 
VI Z R  311/11

a) Wendet sich der Em ittent von W ertpapieren ausdrücklich 
auch an das unkundige und börsenunerfahrene Publikum , 
so bestim m t sich der Em pfängerhorizont für P rospekterklä
rungen nach den Fähigkeiten und Erkenntnism öglichkeiten 
eines durchschnittlichen (Klein-)A nlegers, der sich allein an
hand der P rospektangaben über die Kapitalanlage inform iert 
und über keinerlei Spezialkenntnisse verfugt.
b) In diesem  Fall gehört zu den tatsächlichen und rechtlichen 
Verhältnissen, die für die Beurteilung der angebotenen Wert
papiere notw endig und daher richtig und vollständig in einem 
W ertpapier-V erkaufsprospekt darzustellen sind, auch die 
M öglichkeit der Erteilung nachteiliger W eisungen durch 
eine beherrschende K onzernm uttergesellschaft an eine be
herrschte Konzerntochtergesellschaft und die dam it verbun
dene -  erhöhte -  G efah r für die Rückzah lung der an die K o n 
zerntochtergesellschaft gezahlten Anlegergelder.
c) A ls Verantw ortliche, von denen der Erlass des Prospekts 
ausgeht (Prospektveranlasser), w erden die Personen erfasst, 
die ein eigenes w irtschaftliches Interesse an der Em ission 
der W ertpapiere haben und darauf hinwirken, dass ein unrich
tiger oder unvollständiger P rospekt veröffentlicht wird.
D urch diese Regelung soll eine Lücke bei den H aftungsver
pflichteten geschlossen werden; insbesondere sollen auch 
Konzernm uttergesellschaften in die H aftu ng einbezogen 
w erden, w enn eine Konzerntochtergesellschaft W ertpapiere 
em ittiert.......................................................................................................  1

a) E s  liegt in der K om petenz der W ohnungseigentümer, die 
A ufnahm e eines K redites zu r D eckung des Finanzbedarfs 
der W ohnungseigentüm ergem einschaft zu beschließen.
b) D agegen  fehlt es jedenfalls seit der vom  G esetzgeber nach
vollzogenen  Anerkennung der Rechtsfähigkeit der W oh
nungseigentüm ergem einschaft (§ 1 0  A bs. 6 S a tz l  W E G ) an 
der K om petenz, den W ohnungseigentüm ern eine gesam t
schuldnerische H aftung durch M ehrheitsbeschluss aufzubür
den.
c) E in  W ohnungseigentüm er hat grundsätzlich keinen A n 
spruch darauf, dass die A usführung eines bestandskräftigen 
Beschlusses unterbleibt; etw as anders gilt nur dann, wenn 
schw erw iegende G ründe -  etwa bei einer erheblichen Ä nde
rung der tatsächlichen Verhältnisse -  die D urchführung der 
bestandskräftig beschlossenen Maßnahme als treuw idrig 
(§242 B G B ) erscheinen lassen............................................................ 22

Eine H aftung des W aldbesitzers w egen Verletzung der Ver
kehrssicherungspflicht besteht grundsätzlich nicht für wald- 
typische G efahren ...................................................................................  30
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4.
9. X . 12 
II Z R  298/11

5.
10. X . 12 
X I I  Z R  117/10

6.
10. X . 12 
V III Z R  107/12

a) D ie  Zahlungsunfähigkeit w ird durch eine Zahlung an den 
G esellschafter nicht im  Sinn des § 64 Satz 3 G m b H G  verur
sacht, wenn die G esellschaft bereits zahlungsunfähig ist.
b) Bei der Erm ittlung der Zahlungsunfähigkeit nach §64  
Satz  3 G m b H G  ist eine fällige Forderung des G esellschafters 
in der Liquid itätsbilanz zu  berücksichtigen.
c) Im  Fall des § 64  Satz  3 G m b H G  kann die G esellschaft die
Zahlung an den G esellschafter verw eigern...................................  42

D ie  Verletzung der in einem G ew erberaum m ietvertrag ver
einbarten K onkurrenzschutzklausel durch den Verm ieter 
stellt einen M angel der M ietsache gemäß § 536 A bs. 1 Satz 1 
B G B  dar, der zu r M inderung der M iete führen kann............... 50

a) Eine ordentliche K ündigung wegen Zahlungsverzugs ist 
auch unterhalb der für die fristlose K ündigung geltenden 
G renze des §543 A bs. 2 N r. 3 B G B  möglich. Eine nicht uner
hebliche Pflichtverletzung des M ieters liegt jedoch nicht vor, 
wenn der M ietrückstand eine M onatsm iete nicht übersteigt 
und die V erzugsdauer w eniger als einen M onat beträgt.
b) §569  A bs. 3 N r. 3 B G B  findet keine entsprechende A n 
w endung auf die ordentliche K ü n digun g......................................  64
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